
Bekauutmachnu
für die

ttmslitutüMll - imnmrchisch Gesimteu

Um den, von böswilligen Parteien, welche alles imr Erdenkliche anfbieten, um Verwirrung und Anarchie in unse
rer blühende» Vaterstadt auszubrcitcn, ausgestreuten Gerüchten zn begegne», findet, sich das unterfertigte Co
mit« zu der öffentlichen Bekanntmachung veranlaßt, daß der „constitutionclle Verein " seinem Pro
gramme vom 8. September treu, durchaus keine „ Reaktion " beabsichtige; daß sein eifrigstes Streben
und Wirken vielmehr dahin gerichtet sein wird, die „konstitutionelle Freiheit " aufrecht zu erhalten, daß er
aber mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften gegen jeden Nebergriff zur Republik ankämpfen, und die
Ansrechthaltung der geschlichen Ruhe und Ordnung zu einer der wesentlichsten Aufgaben seines Wirkens machen
wird.

im dm 16. September 1848.

Koch unser konstitutionelles freies Österreich!
Hoch unser konstitutioneller Kaiser!!

Gedruckt bei I . P . Sollinger.
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